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buchverfahrensrecht – nicht durch die Beteiligten 
abdingbar. 

GmbHG §§ 19, 8 Abs. 2 S. 1; AktG § 26 
Abs. 2
Gründung einer Tochter-GmbH durch 
unmittelbar zuvor eingetragene Mut-
ter-GmbH; Kaskadengründung; Stafet-
tengründung; Pyramidengründung 

I. Sachverhalt
A möchte eine Einpersonen-GmbH gründen. 
Unmittelbar nach Eintragung der GmbH im 
Handelsregister soll diese GmbH ihrerseits eine 
100%-ige Tochter-GmbH gründen.

II. Frage
Bestehen Bedenken gegen dieses Vorgehen, weil 
es sich um eine Art Kaskadengründung handelt?

III. Zur Rechtslage
1. Probleme der sog. Kaskadengründung
a) Allgemeines
Auf den ersten Blick könnten im vorliegenden 
Fall die Bedenken relevant werden, die gegen die 
sog. Kaskadengründung (auch: Stafetten- oder 
Pyramidengründung) geltend gemacht werden: 
Darunter versteht man die Gründung mehre-
rer untereinandergeschalteter Gesellschaf-
ten (GmbH oder AG) mit den Mitteln eines 
einzigen Stammkapitals; die erste gegründete 
Gesellschaft verwendet ihr Stammkapital zur 
Gründung einer Tochtergesellschaft, diese das 
ihre zur Gründung einer weiteren Tochter und 
so fort (hierzu und zum Folgenden Gutachten 
DNotI-Report 2015, 73; soweit eine Vor-GmbH 
bereits als Gründerin auftritt, muss freilich die 
Vertretungsmacht des Geschäftsführers entspre-
chend erweitert sein, s. auch Mayer/Weiler, in: 
Beck’sches Notar-Handbuch, 8. Aufl . 2024, § 22 
Rn. 36d). Im Extremfall kann dabei ein einziges 
(womöglich nur teileingezahltes) Stammkapital 
zur Gründung einer Vielzahl von Gesellschaften 
verwendet werden. 

Obwohl dies kapitalaufbringungsrechtlich nicht 
unproblematisch ist, fehlt es an einem klaren 
rechtlichen Anknüpfungspunkt für die Zurück-
weisung eines solchen Verfahrens. Der Tatbestand 
der verdeckten Sacheinlage (bei der GmbH: § 19 
Abs. 4 GmbHG) ist an sich nicht erfüllt, denn 
die Einlage fl ießt nicht an den Inferenten zurück, 
ebenso wenig wird etwas „hin und her“ oder „her 

und hin“ gezahlt (§ 19 Abs. 5 GmbHG); die Leis-
tungen fl ießen vielmehr ausschließlich „abwärts“. 
Auch eine Leistung zur freien Verfügung der Ge-
schäftsführung (§ 8 Abs. 2 S. 1 GmbHG) lässt 
sich nicht ohne Weiteres verneinen. Die Kaska-
dengründung dürfte daher weitgehend akzep-
tiert sein (Mayer/Weiler, § 22 Rn. 36a; Henssler/
Strohn/Verse, Gesellschaftsrecht, 6.  Aufl . 2024, 
§ 19 GmbHG Rn. 39a; BeckOGK-AktG/Katzen-
stein, Std.: 1.10.2024, § 27 Rn. 162; einschrän-
kend etwa Servatius, in: Noack/Servatius/Haas, 
GmbHG, 23. Aufl . 2022, § 19 Rn. 52), ohne dass 
sich die Rechtsprechung dazu bisher deutlich ge-
äußert hätte.

Je nach Gestaltung ist jedoch eine Unterbilanz 
bei der Muttergesellschaft und den Tochterge-
sellschaften denkbar, die zum einen den Gesell-
schaftern der Muttergesellschaft als Haftung zur 
Last fallen kann und zum anderen ein erhöhtes 
Insolvenzrisiko birgt. Eine Unterbilanz liegt vor, 
wenn bei Subtraktion der echten Passiva von den 
Aktiva der Gesellschaft das Stammkapital nicht 
mehr gedeckt wird (MHLS/Heidinger, GmbHG, 
4. Aufl . 2023, § 30 Rn. 27). Wie es dazu kommen 
kann, sei nachstehend am Beispiel der GmbH 
und der „einstufi gen“ Tochtergründung erläutert.

b) Problem „Gründungskosten“
Wenn die Tochter-GmbH ihre Gründungskos-
ten selbst trägt und aus ihrem Stammkapital be-
streitet, wirkt sich dies prima facie mindernd auf 
den Wert der an ihr bestehenden Geschäftsanteile 
aus; zugleich entstünde bei ihr eine Unterbilanz 
(die Tatsache, dass die Gründungskosten auf die 
Tochter abgewälzt werden dürfen, ändert daran 
nichts). Die Mutter-GmbH könnte die Anteile an 
ihrer Tochter-GmbH dann nicht mehr mit dem 
Nominalwert aktivieren, sodass auch die Mutter-
GmbH in die Unterbilanz geriete (andere Gründe 
für eine solche Unterbilanz, etwa die Gründungs-
kosten der Mutter, die diese zulässigerweise selbst 
trägt, seien hier mangels Anhaltspunkt außer 
Acht gelassen).

Bsp.: Eine GmbH verwendet das volleingezahlte 
Stammkapital von 25.000 € zur Gründung einer 
Tochter-GmbH mit einem Stammkapital von 
ebenfalls 25.000 €. Grundsätzlich kann die Mut-
ter-GmbH die Tochteranteile mit dem Nominal-
betrag von 25.000 € aktivieren. Allerdings trägt 
die Tochter Gründungskosten von 1.500 €, diese 
könnten sich dergestalt wertmindernd auswirken, 
dass die Tochteranteile bei der Mutter nur mit 
23.500 € zu aktivieren sind.
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Wird die Tochter von der Mutter – wie durch-
aus üblich – im gleichen Termin wie die Mut-
ter gegründet (also von der Mutter als Vorgesell-
schaft), dann bestünde die Unterbilanz bereits 
im Zeitpunkt der Eintragung (vgl. MHLS/Blath, 
§ 11 Rn. 135; Servatius, § 11 Rn. 61) und zöge 
somit die Unterbilanz- oder Vorbelastungshaf-
tung (vgl. BGH NJW 1981, 1373; MHLS/Blath, 
§ 11 Rn. 125 ff .) der Gesellschafter der Mutter 
nach sich (hinsichtlich der zulässigerweise auf die 
Tochter abgewälzten Gründungskosten hingegen 
keine Unterbilanzhaftung der Gesellschafterin 
der Tochter-GmbH).

Ob die von der Tochter-GmbH aufzubringenden 
Gründungskosten den Nominalwert der an ihr 
bestehenden Anteile wirklich mindern, ist aller-
dings nicht abschließend geklärt. Nach einer 
Ansicht handelt es sich dabei um Anschaff ungs-
kosten, die keine Vermögensminderung zur 
Folge haben (J.  Weber, in: FS D. Mayer, 2020, 
S.  117, 121  f.; Wälzholz, NZG 2006, 361, 363; 
Najdecki/J. Frank, in: Beck’sches Formularbuch 
GmbH-Recht, 2. Aufl . 2024, A. II. 8. Anm. 1).

Welcher Ansicht zu folgen ist, soll hier nicht 
entschieden werden. Jedenfalls empfi ehlt es sich 
zur Sicherheit, die Kosten für die Gründung der 
Tochter-GmbH zuvor in die Rücklage der Mut-
ter-GmbH zu zahlen (Heckschen/Heidinger/Ber-
kefeld, Die GmbH in der Gestaltungs- und Bera-
tungspraxis, 5. Aufl . 2023, Kap. 11 Rn. 326; vgl. 
auch Mayer/Weiler, § 22 Rn. 36b; im Erg. wohl 
ebenso J. Weber, S. 122). Die Literatur rät zudem, 
die Rücklagenzuführung in der Gründungs-
urkunde und in der Handelsregisteranmeldung 
zu vermerken (Mayer/Weiler, § 22 Rn. 36b).

c) Problem „Teileinzahlung“
Werden die Einlagen bei der Mutter-GmbH le-
diglich teileingezahlt und leitet die Mutter die 
Einlage zur Gründung der Tochter-GmbH mit 
Teileinzahlung weiter, dann entsteht allein da-
durch noch keine Unterbilanz bei der Mutter oder 
der Tochter. Im Beispiel einer Mutter- und Toch-
tergründung mit jeweils 25.000 € Stammkapital 
und Halbeinzahlung gilt Folgendes: Die Mut-
ter kann einerseits den (unterstellt werthaltigen) 
Resteinlageanspruch i. H. v. 12.500 € aktivieren 
und andererseits die Anteile an der Tochter zum 
Nominalbetrag von 25.000  €. Passivieren muss 
sie die Resteinlageverbindlichkeit gegenüber der 
Tochter i.  H.  v. 12.500 €. Die Tochter-GmbH 
kann 12.500  € gezahlte Einlagen und den Ein-
lageanspruch gegenüber der Mutter aktivieren. 

Wenn nun bei Mutter und Tochter kein sonstiges 
Vermögen zu verzeichnen ist, könnte bei streng 
stichtagsbezogener Werthaltigkeitsprüfung jede 
weitere zu passivierende Verbindlichkeit der Mut-
ter zur Unterbilanz bei der Mutter und dadurch 
zugleich zur Unterbilanz bei der Tochter führen: 
Denn die Unterbilanz bei der Mutter könnte den 
Einlageanspruch der Tochter gegenüber der Mut-
ter abwerten; diese Abwertung würde gleichzeitig 
auf den Wert der bei der Mutter aktivierten An-
teile an der Tochter zurückwirken und mithin die 
Unterbilanz bei der Mutter verstärken. Dadurch 
würde theoretisch eine Abwärtsspirale in Gang 
gesetzt, die in die Zahlungsunfähigkeit und da-
mit in die Insolvenzreife führen mag. 

Bei Volleinzahlung und idealiter Einzahlung 
der für die Tochtergründung benötigen Mittel 
(„Gründungskosten“) in die Rücklage der Mut-
ter-GmbH besteht dieses Risiko hingegen nicht. 

2. Vorliegender Fall: Tochtergründung nach 
Eintragung
Im vorliegenden Fall soll die Tochter-GmbH erst 
nach der Eintragung der Mutter-GmbH gegrün-
det werden. In diesem Fall werden die oben er-
örterten Probleme der Kaskadengründung nur 
zum Teil relevant:

Es entspricht dem normalen Gang der Dinge, 
dass der Geschäftsführer nach der Eintragung 
der GmbH die Gesellschaftsmittel für Geschäfte 
aller Art verwendet (Einlagenrückgewähr an Ge-
sellschafter freilich ausgenommen). Die Unter-
bilanzhaftung der Gesellschafter greift nicht 
hinsichtlich einer nach Eintragung entstehenden 
Unterbilanz bei der Mutter ein.

Die oben unter Ziff . 1 lit. c geschilderte Abwärts-
spirale ist ein Problem, das sich unabhängig von 
der Eintragung der Mutter-GmbH einstellen 
könnte. Das Risiko sinkt lediglich insofern, als 
eine werbende GmbH mit Einnahmen nicht we-
gen jeder Verbindlichkeit in die Unterbilanz gera-
ten muss. Das Stadium vor der Eintragung wäre 
für das Einsetzen einer Abwärtsspirale besonders 
sensibel, prinzipiell wäre es aber auch das Sta-
dium unmittelbar nach der Eintragung.

Alle Bedenken verfangen nicht, wenn die Mut-
ter-GmbH mit ausreichenden Mitteln ausgestat-
tet ist, die ein „Abrutschen“ in die Unterbilanz 
infolge der Tochtergründung vermeiden. Inso-
weit lässt sich gegen die Tochtergründung auch 
unmittelbar nach der Muttergründung nichts 



   DNotI-Report  2/202522

einwenden (wenn sie denn vom Unternehmens-
gegenstand der Mutter gedeckt ist).

ermögen strukturieren. Hierfür ist die güterrecht-
liche Ausgangslage zu klären. Die Eheleute haben 
1993 geheiratet. Im Zeitpunkt der Eheschließung 
hatten beide die Staatsangehörigkeit der ehemali-
gen Republik Mazedonien, wo sie damals lebten. 
Seit 2009 sind beide Eheleute bulgarische Staats-
angehörige. 2012 sind sie nach Deutschland ge-
zogen.

II. Frage
In welchem Güterstand leben die Eheleute?

III. Zur Rechtslage
1. Ehegüterstatut
Da die Eheschließung nach dem 8.4.1983 und 
vor dem 29.1.2019 erfolgte, richtet sich das an-
wendbare Ehegüterrecht aus deutscher Sicht 
nach Art. 15 EGBGB a. F. (Art. 229 § 47 Abs. 2 
Nr.  2 EGBGB, Art. 69 Abs. 3 EuGüVO). Vor-
behaltlich einer vorrangig zu berücksichtigenden 
Rechtswahl (Art. 15 Abs. 2 EGBGB a. F.) ver-
weist Art. 15 Abs. 1 i. V. m. Art. 14 Abs. 1 Nr. 1 
EGBGB a. F. auf das Recht des Staates, dem 
beide Eheleute im Zeitpunkt der Eheschlie-
ßung angehörten. Da die Eheleute damals bei-
de mazedonische Staatsangehörige waren, wird 
auf das nunmehr nordmazedonische Recht 
verwiesen.

Bei dieser Verweisung handelt es sich gem. Art. 4 
Abs. 1 S. 1 EGBGB um eine Gesamtverweisung, 
sodass zu prüfen ist, ob das nordmazedonische 
IPR die Verweisung annimmt oder eine Rück- 
oder Weiterverweisung ausspricht.

Das Internationale Privatrecht wurde in Nordma-
zedonien mit Gesetz vom 10.2.2020 neu geregelt 
(IPRG; deutsche Übersetzung von Jessel-Holst, 
in: Henrich/Dutta/Ebert, Internationales Ehe- 
und Kindschaftsrecht, Länderbericht Nordmaze-
donien, Std.: 1.11.2023, S.  34 ff .). Art. 34 Abs. 
1 Nr. 1 IPRG verweist für die gesetzlichen Ver-
mögensverhältnisse der Eheleute auf das Recht 

des Staates, in dem sie nach der Eheschließung 
ihren ersten gemeinsamen gewöhnlichen Auf-
enthalt hatten. Da sich dieser in der damaligen 
Republik Mazedonien befand, verweist das nord-
mazedonische IPRG ebenfalls auf das nordmaze-
donische Recht und nimmt die Verweisung des 
deutschen IPR an. Ehegüterstatut ist demnach 
das nordmazedonische Recht.

Allerdings ist unsicher, ob das neue IPRG auch 
für die vermögensrechtlichen Wirkungen von 
Ehen gilt, die vor dessen Inkrafttreten ge-
schlossen worden sind. Art.  180 Abs. 1 IPRG 
bestimmt, dass die Vorschriften zur Bestimmung 
des anwendbaren Rechts nicht auf Verhältnisse 
anzuwenden sind, die vor dem Tag des Inkrafttre-
tens dieses Gesetzes entstanden sind. Dies könnte 
gegen die Anwendung des neuen IPRG sprechen. 
Literatur zum zeitlichen Anwendungsbereich des 
Gesetzes liegt uns keine vor.

Das zuvor geltende Internationale Privatrecht 
Nordmazedoniens war im Gesetz vom 4.7.2007 
geregelt (IPRG a.  F.; deutsche Übersetzung in 
IPRax 2008, 158). Davor wiederum galt das Ju-
goslawische Bundesgesetz über die Regelung von 
Kollisionen der Gesetze mit den Vorschriften an-
derer Staaten bei bestimmten Verhältnissen vom 
15.7.1982 (jugosl. IPRG; deutsche Übersetzung 
in RabelsZ 1985, 544; s. a. Jessel-Holst, IPRax 
2008, 154). Nach diesen beiden IPR-Gesetzen 
unterlagen die persönlichen und gesetzlichen Ver-
mögensverhältnisse der Eheleute ihrem gemein-
samen Heimatrecht. Es handelte sich jeweils um 
eine wandelbare Anknüpfung, die nicht auf den 
Zeitpunkt der Eheschließung, sondern auf die 
aktuellen Verhältnisse abstellte. Da die Eheleu-
te aktuell beide bulgarische Staatsangehörige 
sind, verweisen die beiden Vorgängergesetze auf 
das bulgarische Recht.

Bei dieser Verweisung handelt es sich gem. Art. 6 
Abs. 1 IPRG a. F. bzw. gem. Art. 6 Abs. 1 jugosl. 
IPRG um eine Gesamtverweisung, die auch das 
bulgarische IPR umfasst.

Dieses knüpft in Art. 79 des Gesetzbuchs über 
das Internationale Privatrecht vom 4.5.2005 
(bulgar. IPRG; deutsche Übersetzung in Jessel-
Holst, RabelsZ 2007, 457) das Ehegüterstatut 
ebenfalls an die gemeinsame Staatsangehörig-
keit der Eheleute an. Auch hierbei handelt es 
sich um eine wandelbare Anknüpfung, sodass 
das bulgarische IPR aufgrund der aktuellen ge-
meinsamen bulgarischen Staatsangehörigkeit der 


